
Qualifikation 2022 

 

Ergänzung der Nominierungs- und Quali-
fikations-Richtlinien  
 

- Weltmeisterschaft (WM),  
 Bodrum, Türkei, 27.06. – 07.07.2022 

- Europameisterschaft (EM),  
 Sonderborg, Dänemark, 30.07. – 05.08.2022 

- Europäische Team Racing Meisterschaft (ETR),  

 Lago di Ledro, Italien, 23.-28.08.2022  

 

In Ergänzung der bestehenden Qualifikationsrichtlinien hat der Vorstand der DODV fol-
gendes beschlossen: 

 

Teil A Abschnitt II Ziffer 7 wird wie folgt neu gefasst: 

 

„7. Bei weniger als 3 gewerteten Wettfahrten gilt: Der Platz der jeweiligen Seglerinnen und 
Segler auf der Akt. RL EM/WMA zum Stichtag wird bei zwei gewerteten Wettfahrten als 
1 Wettfahrt gewertet und geht einmal in die Gesamtrechnung ein. Bei einer gewerteten 
Wettfahrt wird der Platz der jeweiligen Seglerinnen und Segler auf der Akt. RL EM/WMA 
zum Stichtag als 2 Wettfahrten gewertet und geht zweimal in die Gesamtrechnung. Gibt 
es keine gewertete Wettfahrt, richtet sich die Qualifikationsendwertung nach dem Platz 
der jeweiligen Seglerinnen und Segler auf der Akt. RL EM/WMA zum Stichtag. Eine Än-
derung der Akt. RL EM/WMA nach dem Stichtag, z.B. infolge von Rechtsbehelfen, hat 
keinen Einfluss auf die Wertung. Spätere Rechtsbehelfe oder Schiedssprüche werden 
für die Qualifikationsendwertung wiederum nicht berücksichtigt, selbst wenn sie die 
endgültige Ergebnisliste nachträglich noch ändern. 

Klargestellt wird, dass dabei die schlechteste Wettfahrt/Ranglistenplatz nicht gestrichen 
werden kann. 

Wenn die Akt. RL EM/WMA zur Qualifikationsberechnung hinzugezogen werden muss, 
zählt der RL-Platz ohne jede Korrektur.  

Eine Ersatzregatta findet nicht statt.“ 

 

 

 


